
Textliche Festsetzungen zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 270 
„Betreutes Wohnen in Koblenz- Güls, Gulisastraße“, 1. Änderung 
 
Hinweise 
 
1. Niederschlagswasserbewirtschaftung 

Das anfallende Niederschlagswasser ist grundsätzlich auf den Grundstücken 
zurückzuhalten, zu verwerten oder zu versickern. Dazu sind primär Rasenflächen als 
flache Mulden anzulegen, in die das Regenwasser geleitet wird und über die belebte 
Bodenzone versickern kann. Erforderlichenfalls kann unter der Mulde eine 
Kiespackung zur Einlagerung des zu versickernden Niederschlagswassers 
vorgesehen werden. 
Ist die vorgenannte Versickerung nachweislich teilweise oder gar nicht möglich, soll 
das überschüssige Niederschlagswasser mit vertretbarem Aufwand in ein 
oberirdisches Gewässer unter Zwischenschaltung zentraler Rückhaltungen/ 
Versickerungsanlagen mittelbar oder unmittelbar abgeleitet werden. 
Für die Ableitung sollten Gräben/ Rinnen so ausgebildet sein, dass auch dort 
Teilwassermengen versickern können. 
Zusätzlich zu der Flächenversickerung wird die Sammlung des anfallenden 
Niederschlagswassers in Zisternen und die Verwendung als Brauchwasser 
ausdrücklich empfohlen.  
 

2. Kampfmittelfunde 
Kampfmittelfunde jeglicher Art können im Plangebiet, im Hinblick auf die starke 
Bombardierung von Koblenz im 2. Weltkrieg, grundsätzlich niemals vollständig 
ausgeschlossen werden. Sollten bei Baumaßnahmen Kampfmittel aufgefunden 
werden sind die Arbeiten sofort einzustellen. Der Fund ist der nächsten 
Polizeidienststelle bzw. dem Kampfmittelräumdienst Rheinland-Pfalz, Räumgruppe 
Koblenz, General-Allen-Straße 1, 56077 Koblenz, Telefon 0261-96385-30 od. -31, 
Mobil 0171-3831364 unverzüglich anzuzeigen. Des Weiteren sind die gültigen 
Regeln bezüglich der allgemeinen Vorgehensweise bei Baugrund-, Boden- und 
Grundwassererkundungen des Kampfmittelräumdienst Rheinland-Pfalz zu beachten. 

 
 
 
 
 
 


